
Entgelte der DRK-Tagespflege Braunsfeld 

Pflegegrad 1 2 3 4 5

Pflegesatz tgl. § 41 66,30 € 69,80 € 73,29 € 76,78 € 80,26 €

Altenpflegeumlage

Ausbildungszuschlag § 28 Abs. 2

Vergütungszuschlag für die zusätzl. Betreuung nach § 43 SGB XI

Unterkunft

Verpflegung

Investitionskosten

Fahrtkosten pro Fahrt bei Nutzung des Abhol- und Bringdienstes bis 5 km ab 5, 1 km

gehfähige Gäste/Rollatornutzer 7,35 € 10,50 €

Rollstuhlfahrer bis 10 km ab 10,01 km

13,65 € pro km plus 1,05 EUR

Nachfolgend sind die monatlichen Zuschussbeträge der Pflegekasse aufgeführt

Pflegegrad 1 2 3 4 5

Zuschussbetrag der Pflegekasse für die Tagespflege 125,00 € 689,00 € 1.298,00 € 1.612,00 € 1.995,00 €

ggf. zusätzliche Betreuungsleistungen nach § 45 SGB XI

maximale Gesamtbetrag 814,00 € 1.423,00 € 1.737,00 € 2.120,00 €

gültig ab 01.03.2022

0,26 € (ab 01.01.2022)

10,36 €

Diese Beträge werden bei vorliegender Kostenzusage der Pflegekasse bis zum Höchsbetrag (s. unten) mit der Pflegekasse abgerechnet

13,66 €

10,51 €

4,61 € (ab 01.01.2022)

Die Tabelle zeigt die Kosten pro Besuchstag bzw. pro Fahrt. Der Besuch der Tagespflege ist an 1 bis 5 Tagen pro Woche von Montag bis Freitag möglich. Die 

Nutzung des Hol- und Brindienstes ist ein Zusatzangebot.

Die Kosten für Unterkunft und Verflegung sind immer vom Tagespflegesatz zu tragen; zusätzliche Betreuungsleistungen können eingesetzt werden.

10,58 €

Die Investitionskosten werden in der Regel vom örtlichen Sozialhilfeträger übernommen

Ist der Höchstbetrag des Zuschusses Pflegekasse nicht ausgeschöpft, können die Fahrtkosten mit der Pflegekasse abgerechnet werden.

Eventuell können noch Leistungen der Verhinderungspflege in Anspruch genommen werden.

125,00 €


